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Richtlinien des Kreisjugendamtes über die Gewährung von 
Zuschüssen zur Förderung der Jugendhilfe 

Gültig ab 01.01.2003 
 
 
Seite 2 Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens, sowie Hilfe zur 

Feizeitgestaltung (Freizeiten und ähnliches) 

 

Seite 3 Förderung  der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung  

 (Seminare, Lehrgänge, politische Jugendbildung) 

 

Seite 4 Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen  

 (Seminare als MitarbeiterInnenfortbildung) 

 

Seite 5 Internationale Jugendbegegnungen 

  

Seite 6 Bildungsmittel (Jugendräume ) 

 

Seite 7 Bildungsmittel (audiovisuelle u. elektronische Medien und 

Zeltmaterial) 

 

Seite 8 Sonderveranstaltungen 

 

Seite 9 Personalkostenzuschuss für hauptamtliche pädagogische 

Fachkräfte der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe in der 

Jugendarbeit 

 

Infos und Antragsformulare: 

 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

Kreisjugendamt 

Salinenstr. 47 

55543 Bad Kreuznach 

 

Regine Schlapp 

Dorothee Weiland Tel.: 0671 / 803 330 

 e-mail: regine.schlapp@kreis-badkreuznach.de  

 e-mail: dorothee.weiland@kreis-badkreuznach.de  

Lothar Zischke Tel.: 0671 / 803 384 

 e-mail: lothar.zischke@kreis-badkreuznach.de  
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Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens, 
sowie Hilfe zur Freizeitgestaltung, Freizeiten und ähnliches 

 
 
 
Freizeiten mit Übernachtungen: 
 
Veranstaltungsdauer: die Maßnahme kann einschließlich Hin- und Rückreise höchstens 

für 21 Tage gefördert werden. 
 
An- und Abreisetag:  gelten als 1 Tag. 

 gelten als 2 Tage, wenn mit der Maßnahme am Anreistag 
spätestens um 15.00 Uhr begonnen und sie am Abreisetag 
frühestens um 15.00 Uhr beendet wird. 

 
Teilnehmerzahl:  mindestens 5 Kinder und Jugendliche und 1 GruppenleiterIn 
 
Freizeit ohne Übernachtung: (z. B. Ferienspielaktionen, Spielenachmittage) 
 
Veranstaltungsdauer: die Maßnahme muß an mindestens 2 Tagen stattfinden und je 

Tag mindestens 4 volle Zeitstunden andauern 
 
Teilnehmerzahl:  mindestens 10 Kinder und Jugendliche und 1 GruppenleiterIn 
 
Allgemein: 
 
GruppenleiterInnen: müssen mindestens 18 Jahre alt und befähigt sein, die 

Veranstaltung zu leiten.  
GruppenhelferInnen: müssen mindestens 16 Jahre alt sein. 

 GruppenleiterInnen und GruppenhelferInnen müssen nicht im 
Kreisgebiet wohnen. 

 
Altersgrenzen:  werden nach dem Geburtsjahr berechnet. 
  Mindestens 7 bis höchstens 27 Jahre 

 GruppenleiterInnen und –helferInnen können auch älter als 27 
Jahre sein. 

 
Kreiszuschuss:  je Tag und TeilnehmerIn 1,50 € 
  je Tag GruppenleiterInnen und –helferInnen 2,50 € 
 

 Auf je angefangene 5 Kinder und Jugendliche kann 1 TeamerIn 
bezuschusst werden. Nehmen behinderte junge Menschen an der 
Veranstaltung teil, können auf Antrag vor Beginn der Maßnahme 
mehr TeamerInnen anerkannt werden. 

 
Wohnort  
der TeilnehmerInnen: Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes 
 
Programm:  muss dem Antrag nicht beigefügt werden. 
 
Abgabefrist: spätestens 3 Monate nach Beendigung der Maßnahme mit 

original unterschriebener TeilnehmerInnenliste 
 
Antragsformulare: erhältlich beim Kreisjugendamt Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671/803-330 oder 803-384 
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Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung 
(Seminare, Lehrgänge, politische Jugendbildung) 

 
 
 
Definition: Veranstaltungen, mit allgemeinen, politischen, 

arbeitsweltbezogenen, gesundheitlichen, kulturellen, 
naturkundlichen und technischen Bildungsinhalten werden 
gefördert. 

 
 Für Veranstaltungen, die nur dem organisatorischen Aufbau des 

Verbandes dienen oder überwiegend berufsfördernden, religiösen 
oder parteipolitischen Charakter haben, wird kein Zuschuss 
gewährt. 

 
Veranstaltungsdauer: die Maßnahme muss mindestens 1 Tag (zu 4,5 

Stunden)umfassen; maximaler Förderzeitraum 7 Tage zu 
durchschnittlich 4,5 Stunden. 

 Bei 2-tägigen Seminaren (z. B. Wochenendseminaren) können 2 
Tage berechnet werden, wenn an beiden Tagen zusammen 
mindestens 7,5 Programmstunden stattgefunden haben. 

 
Teilnehmerzahl: es müssen mindestens 7 Personen an der Veranstaltung 

teilnehmen 
 
Altersgrenzen:  werden nach dem Geburtsjahr berechnet. 
  Mindestens 7 Jahre höchsten 27 Jahre. 
 
Kreiszuschuss:  je Tag und TeilnehmerIn/GruppenleiterIn bzw. –helferIn 2,50 € 
 ReferentenInnen werden nicht gefördert. 
 
GruppenleiterInnen: müssen mindestens 18 Jahre alt und befähigt sein, die 

Veranstaltung zu leiten.  
GruppenhelferInnen: müssen mindestens 16 Jahre alt sein. 

 GruppenleiterInnen und GruppenhelferInnen müssen nicht im 
Kreisgebiet wohnen. 

 
Wohnort  
der TeilnehmerInnen: Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes 
 
Programm:  muss dem Antrag beigefügt werden. 
 
Abgabefrist: spätestens 3 Monate nach Beendigung der Maßnahme mit 

original unterschriebener TeilnehmerInnenliste. 
 
Antragsformulare: erhältlich beim Kreisjugendamt Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671/803-330 oder 803-384 
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Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen 
(Seminare als MitarbeiterInnenfortbildung) 

 
 
 
Definition: MitarbeiterInnenfort- und -weiterbildungen haben das Ziel, 

ehrenamtliche MitarbeiterInnen zu befähigen, die Arbeit des 
Vereins, Verbandes oder anerkannten Initiativen 
eigenverantwortlich zu gestalten 

 
Veranstaltungsdauer: Seminare als Mitarbeiterfortbildungen werden für maximal 7 Tage 

zu durchschnittlich 4,5 Stunden bezuschusst. 
 
Teilnehmerzahl: es müssen mindestens 7 Personen an der Veranstaltung 

teilnehmen 
 
Altersgrenzen: werden nach dem Geburtsjahr berechnet. 
 die TeilnehmerInnen müssen mindestens 14 Jahre alt sein. In die 

Förderung können auch Personen einbezogen werden, die das 
27. Lebensjahr vollendet haben. 

 
Kreiszuschuss: 
 
Ø Mehrtägige 
 Veranstaltungen: der Zuschuss beträgt je Tag und  
  TeilnehmerIn/GruppenleiterIn bzw. -helferIn  2,50 € 
 
Ø 2-tägige  

Veranstaltungen: (z. B. Wochenendseminare) 
  es werden 2 Tage berechnet, wenn an beiden Tagen  

   zusammen mindestens 7,5 Programmstunden  
   stattgefunden haben. 
   Je Tag und TeilnehmerIn/GruppenleiterIn bzw. -helferIn 2,50 € 
 
Ø Tagesveran- 
 staltungen:  wenn mindestens 2,5 Stunden erreicht werden   
  je TeilnehmerIn/GruppenleiterIn bzw. -helferIn  1,50 € 
 
GruppenleiterInnen: müssen mindestens 18 Jahre alt und befähigt sein, die 

Veranstaltung zu leiten.  
GruppenhelferInnen: müssen mindestens 16 Jahre alt sein. 

 GruppenleiterInnen und GruppenhelferInnen müssen nicht im 
Kreisgebiet wohnen. 

   
Wohnort  
der TeilnehmerInnen: Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes 
 
Programm:  muss dem Antrag beigefügt werden. 
 
Abgabefrist: spätestens 3 Monate nach Beendigung der Maßnahme mit 

original unterschriebener TeilnehmerInnenliste 
 
Antragsformulare: erhältlich beim Kreisjugendamt Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671/803-330 oder 803-384 
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Internationale Jugendbegegnungen 

 
 
 
Voraussetzung: internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland werden 

gefördert, wenn sie vom Kreisjugendamt als förderungswürdig 
anerkannt werden. 

 
Veranstaltungsdauer: unbegrenzt 
 
An- und Abreisetag:  gelten als 1 Tag. 

 gelten als 2 Tage, wenn mit der Maßnahme am Anreistag 
spätestens um 15.00 Uhr begonnen und sie am Abreisetag 
frühestens um 15.00 Uhr beendet wird. 

 
Teilnehmerzahl: unbegrenzt 
 
Altersgrenzen: werden nach dem Geburtsjahr berechnet. 
 TeilnehmerInnen müssen zwischen 7 und 27 Jahren alt sein. 
 
Kreiszuschuss: je Tag und TeilnehmerIn/GruppenleiterIn  
 bzw. –helferIn 2,50 € 
 
GruppenleiterInnen: müssen mindestens 18 Jahre alt und befähigt sein, die 

Veranstaltung zu leiten.  
GruppenhelferInnen: müssen mindestens 16 Jahre alt sein. 

 GruppenleiterInnen und GruppenhelferInnen müssen nicht im 
Kreisgebiet wohnen. 

  
Wohnort  
der TeilnehmerInnnen: Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes 
 
Programm:  muss dem Antrag beigefügt werden. 
 
Abgabefrist: spätestens 3 Monate nach Beendigung der Maßnahme mit 

original unterschriebener Teilnehmerliste 
 
Antragsformulare: erhältlich beim Kreisjugendamt Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671/803-330 oder 803-384 
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Bildungsmittel  
(Jugendräume) 

 
 
 
Für den Erwerb von Material, 

Ø das der Renovierung bislang nicht oder anderweitig genutzter Räume 

Ø der Errichtung oder Einrichtung von Jugendräumen  

dient, werden Zuschüsse gezahlt. 
 
Voraussetzung:  1. Die Anträge auf Gewährung eines Zuschusses sind formlos vor  
  der Anschaffung mit Kostenvoranschlag beim Kreisjugen 
  damt Bad Kreuznach einzureichen. 
 

2. Der Raum muss durch Miet- oder Pachtvertrag, bei Eigentum  
durch Erklärung wenigstens 2 Jahre für die Zwecke der 
Jugendarbeit zur Verfügung stehen. 
 

 3. Der bauliche Zustand muss zufriedenstellend sein 
 
Kreiszuschuss: 260,00 € 

Ø Der Anspruch auf die Zuschusshöhe wird im Bewilligungsbescheid 

mitgeteilt. 

Ø Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage quittierter Rechnungen. 
 
Geltungsbereich: ist der Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes Bad Kreuznach 
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Bildungsmittel 

(audiovisuelle u. elektronische Medien und Zeltmaterial) 
 
 
 
Voraussetzung:  1. Die Anträge auf Gewährung eines Zuschusses sind formlos vor  
  der Anschaffung mit Kostenvoranschlag beim Kreisjugendamt  
  Bad Kreuznach einzureichen. 
 

2. Nach der Anschaffung sind spätestens bis zum 30.11. des 
Jahres quittierte Rechnungen dem Kreisjugendamt Bad 
Kreuznach als Verwendungsnachweis vorzulegen. 

 
Kreiszuschuss: bis zu 25 % der Anschaffungskosten. Maximale Fördersumme 

512,00 €; Mindestfördersumme 25,00 €. 
 

Ø Der Anspruch auf die Zuschusshöhe wird im Bewilligungsbescheid 
mitgeteilt. 

Ø Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage quittierter Rechnungen. 

 
Geltungsbereich: ist der Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes Bad Kreuznach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
Sonderveranstaltungen 

 
 
 
Die Sonderveranstaltung soll der Kinder- und Jugendarbeit wichtige inhaltliche Impulse 
und Anregungen sowie Ideen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung bieten. 
 
Antragsverfahren: Ø 10 Wochen vor Beginn der Veranstaltung ist dem Kreisjugend 
  amt Bad Kreuznach eine Konzeption mit Kostenvoranschlag  
  abzugeben. 
 
 Ø Nach der Veranstaltung hat der Antragsteller dem Kreisjugend 
  amt Bad Kreuznach einen Programmablauf und einen Nachweis  
  über Einnahmen und Ausgaben vorzulegen. 
 
Kreiszuschuss: Ø Die Höhe des Zuschusses wird durch die Verwaltung des Kreisju- 

 gendamtes Bad Kreuznach im Benehmen mit der AG 
Jugendarbeit im Einzelfall festgesetzt. 

 
Ø Die Ausgaben dürfen von den Einnahmen nicht gedeckt werden. 

 
Abgabefrist: spätestens 3 Monate nach Beendigung der Maßnahme mit original 

unterschriebener TeilnehmerInnenliste 
 
Geltungsbereich: ist der Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes Bad Kreuznach 
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Personalkostenzuschuss für hauptamtliche pädagogische 
Fachkräfte der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe 

in der Jugendarbeit 
 
 
 
Hauptamtliche, pädagogische Fachkräfte anerkannter freier Träger der Jugendhilfe in der 
Jugendarbeit werden mit einem Zuschuss als Pauschalzuschuss bzw. mit einer Pauschale 
zu den Personalkosten gefördert. 
 
 
 
Voraussetzung: die pädagogische Fachkraft ist auf Kreisebene in der Jugendarbeit 

tätig. 
 
Kreiszuschuss: Ø Der Umfang der Förderung beträgt für die hauptamtliche Fachkraft 
  pro Jahr 1.025,00 € je Jugendverband. 
 
 
 
 
 
Voraussetzung: die hauptamtliche Fachkraft ist in Einrichtungen der offenen Tür bei 

freien Trägern der Jugendhilfe tätig.  
 Der Bedarf für diese Einrichtungen ist im Jugendhilfeplan des 

Landkreises Bad Kreuznach festgeschrieben. Eine Festschreibung 
bedarf der Beschlussfassung durch den Kreistag. 

 
Kreiszuschuss: Ø der Umfang der Förderung für die anerkannten, hauptamtlichen,  
  pädagogischen Fachkräfte beträgt pro Einrichtung 7.670,00 €  
  im Jahr 
 
Auszahlung: Ø Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Vorlage eines Tätig- 
  keitsberichtes. 
 
Geltungsbereich: ist der Landkreis Bad Kreuznach, Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes Bad Kreuznach 
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Neugestaltung des Verleihs  der Spieledepots, der Fachliteratur, der audiovisuellen Medien und der 
kulturpädagogischen Materialien. 

 
Art des Depots Depot Standort Ansprechpartner und Telefonnummer 
§ Kletterausrüstung 
§ Spielmaterialien 
§ Brettspielauswahl 
§ Videoprojekt 
§ Fachliteratur 

Ev. Kirchenkreis an Nahe und Glan 
Kurhausstraße 6  
55543 Bad Kreuznach 

Günter Kistner 
Stephanie Otto 
 
0671 – 298 5666 
e-mail: jugendreferat@nahe-glan.de 

§ Spielmaterialien 
§ Buttonmaschine 

Kath. Jugendzentrale 
Regionalstelle für kirchl. Jugendarbeit 
Region Rhein /  Nahe / Hunsrück 
Bosenheimer Str. 46 
55543 Bad Kreuznach 

Beate Weißenfels 
 
0671 – 72 151 
 
e-mail: kjz-kreuznach@netart-net.de 

§ Fachliteratur 
§ Spielmaterialien 
§ Brettspiele 
§ Spiele zum soz. 

Lernen 
§ Wanderausstellungen 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
Kreisjugendpflege 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

Lothar Zischke 
Dorothee Weiland 
Regine Schlapp 
0671 – 803 330 
0671 – 803 384 
e-mail:siehe unten 

§ Kanus mit 
Bootsanhänger 

Kreisjugendring Bad Kreuznach e. V. Wolfgang Scheib 
Tel.: 06755 – 625, Fax: 06755/969669 
e-mail: wolfgang.scheib@t-online.de 

§ Luftkissen 
§ Spieledepot 
§ Buttonmaschine mit 

PC,  
  Drucker u.Digitalkamera 
§ Schwarzlichttheater 
§ WunderBar 

Kreisjugendring Bad Kreuznach e. V. 
Kallenfelser Str. 6  
55606 Kirn 

Stephanie Otto 
Norbert Görner 
 
06752 – 91 11-0 
 
e-mail: info@kiss-kirn.de 

§ Jonglierausrüstung DPSG Kirn – Sulzbach 
Kirner Str. 90a 
55606 Kirn 

Alexa u. Sebastian Görner 
06752 – 6846 
e-mail: alexa.görner@rosenhaeuschen.de 

§ Jonglierausrüstung Ev. Johanneskirchengemeinde 
Lessingstr. 14 
55543 Bad Kreuznach 

Bianca Wolf 
Birgit Stubenbordt 
0671 – 74 799 
e-mail: Jugend@ev-johanneskirche.de 

§ Jonglierausrüstung 
§ Spielmobil „DiMiDo“  

BDP Landesgeschäftsstelle 
Windesheimer Str. 2  
55444 Waldlaubersheim 

Anita Wirsch 
Jens Voll 
06707 – 96 00 36 
e-mail: lv.rheinland-pfalz@bdp.org 

§ Fahrraddepots Jugendherberge Bad Kreuznach 
Rheingrafenstr. 53 
55543 Bad Kreuznach 

Susanne Scholl 
0671 – 62 8 55 
e-mail:jh-bad-kreuznach@t-online.de 

§ Spielgeräte 
§ Spielmobil 

„Knallfrosch“  

Stadtverwaltung Bad Kreuznach 
Stadtjugendpflege 
55543 Bad Kreuznach 

Frau Schlitz 
0671 – 9 21 21 57 
e-mail: h.schlitz@die-muehle.net 

 
Buchungsmöglichkeiten und Informationen zur Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun und des 
Kreisjugendzeltplatzes im Heimbachtal / Meisenheim erhalten Sie auf Anfrage durch: 
 
Dorothee Weiland, Regine Schlapp und Lothar Zischke 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
Kreisjugendamt  
Telefon: 
oder 
Fax: 
e-mail: 

0671 – 803 330 
0671 – 803 384 
0671 – 803 456 
dorothee.weiland@kreis-badkreuznach.de 
regine.schlapp@kreis-badkreuznach.de 
lothar.zischke@kreis-badkreuznach.de 
 

 
 

 


